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Merkblatt 
betreffend die getrennte Veranlagung von Ehegatten 
 

 
1. Grundsätzliches 

Vermögen und Erwerb von Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, 

werden grundsätzlich gemeinsam veranlagt. Vermögen und Erwerb von minderjährigen Kindern, 

die in häuslicher Gemeinschaft mit den Eltern leben, wird den Eltern zugerechnet und ist von 

diesen zu deklarieren (Art. 8 Abs. 1 und 2 SteG). Vorbehalten bleibt der aus eigener Erwerbstätig-

keit des Kindes stammende Erwerb, welcher von diesem eigenständig zu deklarieren ist (Art. 8 

Abs. 4 SteG). 

 

Auf gemeinsamen Antrag können Ehegatten getrennt veranlagt werden. Vermögen und Erwerb 

von minderjährigen Kindern, die in häuslicher Gemeinschaft mit den Eltern leben, wird beiden 

Elternteilen hälftig zugerechnet (Art. 8 Abs. 5 SteG). Vorbehalten bleibt der aus eigener Erwerbstä-

tigkeit des Kindes stammende Erwerb, welcher von diesem eigenständig zu deklarieren ist (Art. 8 

Abs. 4 SteG). 

 
2. Fristen zur Antragsstellung 

Der Antrag auf getrennte Veranlagung ist schriftlich und von beiden Ehegatten unterzeichnet bei 

der zuständigen Gemeindesteuerkasse einzureichen. Die Antragsstellung hat bis zum 31. Dezem-

ber des entsprechenden Steuerjahres zu erfolgen (Art. 6 Abs. 1 und 3 SteV). 
 

3. Widerruf der getrennten Veranlagung 

Die getrennte Veranlagung erfolgt bis auf Widerruf, jedoch mindestens für fünf Jahre. Der Antrag 

auf Widerruf hat bis zum 31. Dezember des entsprechenden Steuerjahres zu erfolgen.  Der Wider-

ruf ist schriftlich und von beiden Ehegatten unterzeichnet bei der zuständigen Gemeindesteuer-

kasse einzureichen (Art. 6 Abs. 2 und 3 SteV). 

 
4. Abzüge 

Bei getrennter Veranlagung können Ehegatten die Abzugsbeiträge, die den gemeinsam zu veranla-

genden Ehegatten gewährt werden, je zur Hälfte geltend machen (sh. Berechungsbeispiel Ziff. 6 a). 

Abweichend davon können Ehegatten diese Abzugsbeiträge auch im Verhältnis zum steuerpflichti-

gen Erwerb aufteilen. Dabei gilt Folgendes (sh. Berechnungsbeispiel Ziff. 6 b): 
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 Erzielt ein Ehepartner keinen steuerpflichtigen Erwerb oder einen steuerpflichtigen Erwerb, 

welcher kleiner ist als das Existenzminimum, stehen die gemeinsamen Abzüge dem anderen 

Ehegatten zu. 

 Erzielen beide Ehepartner einen steuerpflichtigen Erwerb, sind die gemeinsamen Abzüge 

proportional nach steuerbarem Bruttoerwerb aufzuteilen.  

 
5. Tarif 

Bei getrennter Veranlagung kommt für beide Ehegatten der Tarif nach Art. 19 Bst. a SteG zur 

Anwendung. 

 
6. Berechungsbeispiele 

 a) Hälftige Aufteilung der Abzüge 

Ehegatte 1 Ehegatte 2 

 
+Vermögen 
+Hälftiges Vermögen mind. Kind (total CHF 8'000) 
=Steuerbares Vermögen 

CHF 
10'000 

4'000 
14'000 

 
+Vermögen 
+Hälftiges Vermögen mind. Kind (total CHF 8'000) 
=Steuerbares Vermögen 

CHF 
20'000 

4'000 
24'000 

+Steuerbarer Erwerb (Ziffer 15 Steuererklärung) 
-Prämien priv. Personenvers. Ehegatte 1 
-Prämien priv. Personen vers. Kind (total CHF 600) 
-Gewinnungskosten 
-Kinderabzug (total CHF 9'000) 
-Ausbildungskosten (total CHF 3'500) 
-Krankheitskosten Ehegatte 1 
-Krankheitskosten Kind (total CHF 500) 
-Freiwillige Geldleistungen 
=Gesamterwerb 

60'000 
-3'500 

-300 
-1'500 
-4'500 
-1'750 

-500 
-250 
-300 

47'400 
 

+Steuerbarer Erwerb (Ziffer 15 Steuererklärung) 
-Prämien priv. Personenvers. Ehegatte 2 
-Prämien priv. Personen vers. Kind (total CHF 600) 
-Gewinnungskosten 
-Kinderabzug (total CHF 9'000) 
-Ausbildungskosten (total CHF 3'500) 
-Krankheitskosten Ehegatte 2 
-Krankheitskosten Kind (total CHF 500) 
-Freiwillige Geldleistungen 
=Gesamterwerb 

55'000 
-3'500 

-300 
-1'500 
-4'500 
-1'750 

-600 
-250 
-400 

42'200 

 
b)  Prozentuale Aufteilung der Abzüge nach steuerbarem Erwerb 

Ehegatte 1 Ehegatte 2 

 
+Vermögen 
+Hälftiges Vermögen mind. Kind (total CHF 8'000)1 
=Steuerbares Vermögen 

CHF  
10'000 

4'000 
14'000 

 
+Vermögen 
+Hälftiges Vermögen mind. Kind (total CHF 8'000)1 
=Steuerbares Vermögen 

CHF 
20'000 

4�000 
24'000 

+Steuerbarer Erwerb (Ziffer 15 Steuererklärung) 
-Prämien priv. Personenvers. Ehegatte 1 
-Prämien priv. Personen vers. Kind (total CHF 600) 
-Gewinnungskosten 
-Kinderabzug (total CHF 9'000) 
-Ausbildungskosten (total CHF 3'500) 
-Krankheitskosten Ehegatte 1 
-Krankheitskosten Kind (total CHF 500) 
-Freiwillige Geldleistungen 
=Gesamterwerb 

60'000 
-3'500 

-360 
-1'500 
-5�400 
-2�100 

-500 
-300 
-300 

46'040 
 

+Steuerbarer Erwerb (Ziffer 15 Steuererklärung) 
-Prämien priv. Personenvers. Ehegatte 2 
-Prämien priv. Personen vers. Kind (total CHF 600) 
- Gewinnungskosten 
-Kinderabzug (total CHF 9'000) 
-Ausbildungskosten (total CHF 3'500) 
-Krankheitskosten Ehegatte 2 
-Krankheitskosten Kind (total CHF 500) 
-Freiwillige Geldleistungen 
=Gesamterwerb 

40'000 
-3'500 

-240 
-1'500 
-3�600 
-1�400 

-600 
-200 
-400 

28'560 

1 Vermögenszurechnungen erfolgen immer hälftig. 

 
 

 

Vaduz, April 2014      Steuerverwaltung 

 


